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Nummer: 2024/0076

Kontakt: Gemeinderat 

Einladung zur heutigen Sitzung des Gemeinderats
Mittwoch, 24. Januar 2024
Die Mitteilung beginnt auf der folgenden Seite.

1 Einladung zur Ratssitzung
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Einladung zur heutigen Sitzung des Gemeinderats 
Mittwoch, 24. Januar 2024, von 17 bis nach 20 Uhr,  
im Rathaus Hard, Zürich-Aussersihl 

 

Liebe*r Leser*in 

Das Parlament der Stadt Zürich wird durch den Gemeinderat repräsentiert und besteht aus 
125 Mitgliedern, die acht verschiedenen Parteien angehören. In der laufenden Legislatur  
2022–2026 gibt es sieben Fraktionen. Ausser während der Schulferien finden jeden Mittwoch-
abend Debatten über die traktandierten Geschäfte statt. In diesen Sitzungen wird über die  
Anträge der vorberatenden Kommissionen zu den Vorlagen des Stadtrats (Weisungen) und 
über Vorstösse aus dem Parlament abgestimmt. 

Sie sind herzlich eingeladen, die Sitzungen im Rathaus Hard am Bullingerplatz in Zürich  
(Bullingerstrasse 4) zu besuchen oder im Live-Stream auf der Website des Gemeinderats  
(www.gemeinderat-zuerich.ch) mitzuverfolgen. 

Freundliche Grüsse 
Sofia Karakostas, Präsidentin des Gemeinderats 

 

Auszug aus der Traktandenliste* 
Vorlagen des Stadtrats: 

‒ Weisung: Motion von Dr. Balz Bürgisser (Grüne),  
Sebastian Vogel (FDP) und 1 Mitunterzeichnenden  
betreffend Verwendung des Gebäudes an der Rösli-
strasse 10 für den Unterricht und die Betreuung der 
Schule Weinberg-Turner, Bericht und Abschreibung 

‒ Weisung: Amt für Städtebau, Teilrevision Bau- und  
Zonenordnung Gestaltungsplanpflicht «Lengg»,  
Zürich-Riesbach, Kreis 8 

‒ Weisung: Motion von Dr. Jean-Daniel Strub (SP) und 
Rosa Maino (AL) betreffend Reorganisation der  
Schulbehörden als Fundament für eine zukunftsfähige 
Organisations- und Führungsstruktur der Stadtzürcher 
Volksschule nach dem Grundsatz einer starken  
demokratischen Verankerung, Bericht 

‒ Weisung: Motion von Dr. Balz Bürgisser (Grüne) und 
Yasmine Bourgeois (FDP) betreffend Förderung und 
Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit einer 
Autismus-Spektrum-Störung in einer Regelklasse,  
Bericht und Abschreibung 

Anschliessend werden persönliche Vorstösse von  
Ratsmitgliedern zum Schul- und Sportdepartement  
behandelt. 

* Die vollständige Traktandenliste kann auf 
www.gemeinderat-zuerich.ch sowie im Stadthaus,  
Parlamentsdienste des Gemeinderats, Büro 17, Stadt-
hausquai 17, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr 
eingesehen werden. Auf der Website des Gemeinderats 
finden Sie auch die Audio-/Videoaufnahmen der Debat-
ten sowie die Protokolle der vergangenen Sitzungen. 

Nummer 2024/0076 
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Nummer: 2024/0069

Kontakt: Gemeinderat 

Weisung 2023/359 vom 12.07.2023: Tiefbauamt,
Kreuzbühlstrasse, Personenunterführung
Mühlebachstrasse, Kunst-, Kanal-, Werkleitungs- und
Strassenbau, neue einmalige Ausgaben; Bericht und
Abschreibung einer Motion

Für die Kunstbauten, den Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbau und die damit1.
zusammenhängende archäologische Baubegleitung und die Markierungen und
Signalisationen im Projekt Kreuzbühlstrasse, Personenunterführung Mühlebach-
strasse mit Zufahrtsrampe und Zugängen zum Haus zum Falken, werden neue
einmalige Ausgaben von Fr. 17 846 000.– bewilligt (einschliesslich 20 Prozent
Reserven, Preisbasis: 1. April 2023, Zürcher Index der Wohnbaupreise).
 
Die neuen einmaligen Ausgaben für das Projekt Kreuzbühlstrasse, Personen-2.
unterführung Mühlebachstrasse mit Zufahrtsrampe und Zugängen zum Haus zum
Falken, stehen unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Plangenehmigung bzw.
der rechtskräftigen Projektfestsetzung. Die neuen einmaligen Ausgaben für die
Begegnungszone stehen unter dem Vorbehalt der rechtskräftigen Verkehrsvorschriften.

Unter Ausschluss des Referendums:

Der Bericht zur Motion GR Nr. 2021/474 von Hans Jörg Käppeli (SP) und Markus Knauss3.
(Grüne) betreffend Projektierung eines direkten Zugangs von der Velovorzugsroute
Mühlebachstrasse in das zweite Untergeschoss der Veloabstellanlage im Haus zum
Falken wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
 
Die Motion GR Nr. 2021/474 von Hans Jörg Käppeli (SP) und Markus Knauss (Grüne)4.
betreffend Projektierung eines direkten Zugangs von der Velovorzugsroute
Mühlebachstrasse in das zweite Untergeschoss der Veloabstellanlage im Haus
zum Falken wird abgeschrieben.

Diese Vorlage untersteht gemäss § 157 Abs. 3 lit. a GPR in Verbindung mit Art. 36 und
Art. 38 GO dem fakultativen Referendum (mit Ausnahme von Ziffern 3 und 4). Ablauf der
Referendumsfrist: 25. März 2024

 

Gegen diesen Beschluss kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat

2 Dem Referendum unterstehende Beschlüsse des
Gemeinderats
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Zürich, Löwenstrasse 17, 8001 Zürich, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in
Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG i.V.m. § 21a VRG) erhoben werden.

Ausgabe 4/2024 vom 24. Januar 2024 6/31



Nummer: 2024/0067

Kontakt: Gemeinderat 

Weisung 2023/238 vom 24.05.2023: Motion von Hans Jörg
Käppeli, Dr. Ann-Catherine Nabholz und 6
Mitunterzeichnenden betreffend Neugestaltung von
benutzerfreundlichen und behindertengerechten Halte-
stellen für Tram und Bus am Klusplatz unter Mitwirkung
des Quartiers, Bericht und Abschreibung

Vom Bericht betreffend Neugestaltung von benutzerfreundlichen und1.
behindertengerechten Haltestellen für Tram und Bus am Klusplatz unter Mitwirkung des
Quartiers wird Kenntnis genommen.
 
Die Motion GR Nr. 2019/128 von Hans Jörg Käppeli (SP), Dr. Ann-Catherine Nabholz2.
(GLP) und 6 Mitunterzeichnenden vom 3. April 2019 betreffend Neugestaltung von
benutzerfreundlichen und behindertengerechten Haltestellen für Tram und Bus am
Klusplatz unter Mitwirkung des Quartiers wird abgeschrieben.

Gegen diesen Beschluss kann kein Rechtsmittel erhoben werden.

3 Beschlüsse des Gemeinderats
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Nummer: 2024/0068

Kontakt: Gemeinderat 

Weisung 2023/59 vom 08.02.2023: Dringliche Motion der
SP-, Grüne- und GLP-Fraktionen und der
Parlamentsgruppe EVP betreffend Anpassung der
Verordnungen sowie der Bau- und Zonenordnung für
einen massiven Zubau an Photovoltaik-Anlagen, Bericht
und Abschreibung
Unter Ausschluss des Referendums

Vom Bericht «Photovoltaik-Zubau in der Stadt Zürich» vom 31. Januar 2023 wird1.
ablehnend Kenntnis genommen.
 
Die Dringliche Motion, GR Nr. 2019/212, der SP-, Grünen-, GLP-Fraktionen und der2.
Parlamentsgruppe EVP betreffend Anpassung der Verordnungen sowie der Bau- und
Zonenordnung für einen massiven Zubau an Photovoltaik-Anlagen wird als erledigt
abgeschrieben.

Gegen diesen Beschluss kann kein Rechtsmittel erhoben werden.
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

4 Erlasse des Stadtrats und anderer Behörden
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Nummer: 2024/0072

Kontakt: Hochbaudepartement

Amt für Städtebau, Quartierplan Nr. 493 Looren, Zürich-
Witikon, Kreis 7
Der Stadtrat hat am 10. Januar 2024 beschlossen:

Der vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 974/2022 am 5. Oktober 2022 festgesetzte und von der
Baudirektion der Kantons Zürich mit Verfügung Nr. 1141/22 am 27. März 2023 genehmigte
Quartierplan Nr. 493 «Looren, Zürich-Witikon, Kreis 7» wird auf den 1. April 2024 in Kraft
gesetzt.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Baurekursgericht des Kantons Zürich,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung
einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der
angefochtene Beschluss ist beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu
bezeichnen und soweit möglich beizulegen. Materielle und formelle Urteile des
Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei
zu tragen.

Der Beschluss kann während der Rekursfrist unter www.stadt-zuerich.ch/strb oder auf dem
Amt für Städtebau, Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, 2. Stock, während den
Büroöffnungszeiten von 8.00 bis 16.30 Uhr eingesehen werden.

5 Inkraftsetzungen / Aufhebungen
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

6 Einbürgerungen
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

7 Volksinitiativen
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Nummer: 2024/0077

Kontakt: Stadtkanzlei

Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats für die
Amtsdauer 2022–2026 im Wahlkreis 10
In Anwendung von § 108 Abs. 1 i. V. m. § 111 Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte
(GPR, LS 161) hat der Stadtrat am 17. Januar 2024 mit Beschluss Nr. 103/2024
beschlossen:

Als Mitglied des Gemeinderats für den Wahlkreis 10 für den Rest der Amtsdauer1.
2022–2026 wird per 1. Juli 2024 als gewählt erklärt:

Hurschler, Roland, 1971, Geschäftsleiter Filmverband, Grüne. 
 
Gegen diesen Beschluss kann innert fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung im2.
Städtischen Amtsblatt beim Bezirksrat Zürich, Löwenstrasse 17, Postfach, 8090 Zürich,
schriftlich und begründet Stimmrechtsrekurs erhoben werden. 

8 Abstimmungen / Wahlen
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

9 Richtplanungen / Nutzungsplanungen
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Nummer: 2024/0071

Kontakt: Amt für Baubewilligungen

Ausschreibung von Bauprojekten gemäss § 314 Planungs-
und Baugesetz, PBG
Planauflage: Amt für Baubewilligungen, Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, Büro 003
(8.00–9.00 Uhr; Planeinsicht zu anderen Zeiten nach telefonischer Absprache, Tel. 044 412
20 11). Die ausgeschriebenen Baugesuche können auf Anfrage auch digital eingesehen
werden. Die Begehren zur digitalen Einsicht können auf www.stadt-
zuerich.ch/baubewilligungsverfahren unter «Pläne einsehen» gestellt werden. Die Begehren
sind bis spätestens 14.00 Uhr des letzten Publikationstages zu stellen. Es ist untersagt, die
digital erhaltenen Unterlagen Dritten zugänglich zu machen oder diese zu vervielfältigen. 

Interessenwahrung: Begehren um Zustellung von baurechtlichen Entscheiden müssen bis
zum letzten Tag der Planauflage (Datum des Poststempels) handschriftlich unterzeichnet
(Fax oder E-Mail genügen nicht) beim Amt für Baubewilligungen, Postfach, 8021 Zürich,
gestellt werden (§ 315 PBG). Wer diese Frist verpasst, verwirkt das Rekursrecht (§ 316
PBG).

Für die Zustellung des Bauentscheids wird eine einmalige Kanzleigebühr von Fr. 50.–
erhoben. Es erfolgt nur ein Zustellversuch. Bei Abwesenheit über die postalische Abholfrist
von 7 Tagen hinaus ist die Entgegennahme anderweitig sicherzustellen (z. B. durch
Bezeichnung einer dazu ermächtigten Person).

Dauer der Planauflage: 26.01.2024-15.02.2024

Bauprojekte:

Kreis 2

Albisstrasse anstelle 161, Ersatzneubau Mehrfamilienhaus mit 25 Wohnungen, Tiefgarage
für 31 Autos, PV-Anlage auf Flachdach, W4, Lutisbach-Park III AG, ProjektverfasserIn:
Reichel Architekten GmbH, Dipl. Architekten ETH SIA, Talacker 50

Brandschenkestrasse bei 127, Neubau provisorischer Sportgeräte-Unterstand bei
Kantonsschule Freudenberg, befristet bis 31. Juli 2031 (im Inventar der Kantonalen
Denkmal- und Gartendenkmalpflege), Oe5, Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt,
Baubereich B, ProjektverfasserIn: Haerle Hubacher Partner GmbH, Hofackerstrasse 11a

General-Wille-Strasse 12, Umbau, Sanierung, Änderung innere Einteilung,
Dachgeschossausbau, Dachaufbauten, Dachflächenfenster, Kernzone Enge, Swiss Life AG,
ProjektverfasserIn: Keller Branzanti Architekten AG, Oberdorfstrasse 10

10 Bauprojekte
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Rossbergstrasse 24, Umgebungsveränderung, offene Rankkonstruktion über bestehendem
Autoabstellplatz, Holzrost mit Aussentreppe, Absturzsicherungen, Bepflanzung, W4b,
Charles und Ulrike Etterlin, Rossbergstrasse 24

Kreis 3

Birmensdorferstrasse 279, Werbebildschirm an der Westfassade des Gebäudes, QI5c,
Allgemeine Plakatgesellschaft AG, Postfach 1501, Giesshübelstrasse 4

Uetlibergstrasse vor 102, Gitterverschlag für Entsorgungsstation vor Ladengeschäft,
Wiederholung, W4, Denner AG, Grubenstrasse 10, Wiederholung

Kreis 4

Badenerstrasse bei 230, Fünf Grossschirme für bestehende Aussenwirtschaft im
Baulinienbereich (im Inventar Denkmal- und Gartendenkmalpflege), QI QI5a, Liegenschaften
Stadt Zürich, ProjektverfasserIn: KADEN ARCHITEKTEN AG, Binzstrasse 23

Feldstrasse 40, Mieterumbau, Fitnessstudio statt Laden im Erdgeschoss, QI5a, Alexis' lab
AG, Feldstrasse 42

Rolandstrasse 33, Drei neue hofseitige Balkone mit Abstützung im 1. - 3. Obergeschoss,
QI5d, Urs Peter Humm, ProjektverfasserIn: Felix J. Frey Architekten GmbH, Architekt
ETH/SIA, Nietengasse 11

Kreis 5

Ausstellungsstrasse 10, 12, Sihlquai 41, 43, 45, Provisorische Bewilligung bis 31. Dezember
2041 für Parkhaus Sihlquai mit Gastankstelle, Kiosk und Autowaschanlage, QI5a,
Liegenschaften Stadt Zürich, Postfach, Morgartenstrasse 29

Heinrichstrasse 70, 74, Ausbau Dachstock und energetische Sanierung mit neuen Lukarnen
und Dachflächenfenstern (im Inventar Denkmalpflege), QI5b, Migros-Genossenschafts-
Bund, Limmatstrasse 152

Kreis 6

Stapferstrasse 1, Dachgeschossausbau, inkl. Strangsanierung des Mehrfamilienhauses, W5,
Christian Gustav Kunz, Haldensteinstrasse 3b, 8105 Watt-Regensdorf

Kreis 7

Doldertal anstelle 20, 22, 22a, Ersatzneubau, 2 Mehrfamilienhäuser mit 5 Wohnungen und
11 Autoabstellplätzen in Tiefgarage sowie Umgebungsgestaltung, PV-Anlagen auf
Flachdach, W2bII, Doldertal22 AG, Industriestrasse 7, 6300 Zug
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Eleonorenstrasse 26, Umbau Dachgeschoss zu Einliegerwohnung (im Inventar Denkmal-
und Gartendenkmalpflege), W2, Silvia und Ulrich Silberschmidt, Eleonorenstrasse 26

Kreis 8

Hornbachstrasse 23, Mieterausbau zu der bewilligten Neubausiedlung Areal Hornbach;
Kulturcafé mit Bistro und Veranstaltungsraum im Erdgeschoss, Aussenwirtschaft mit 45
Sitzplätzen, Büro, Werkstatt und Atelierflächen im Obergeschoss, F QI5a, Verein
Wohnheime im Seefeld, ProjektverfasserIn: JONGER Architekten GmbH, Baurstrasse 2

Kreis 9

Badenerstrasse 587, 589, Umbau und Umnutzung Wohn- anstelle Geschäftshaus,
Aufstockung um ein Dachgeschoss, PV-Anlage auf Flachdach (im Inventar Denkmalpflege),
Z6, Mettler2Invest AG, VertreterIn: Moser Wegenstein Architekten AG, Signaustrasse 11,
ProjektverfasserIn: Moser Wegenstein Architekten AG, Signaustrasse 11

Bändliweg 21, Aussentreppe für Unterhalt der PV-Anlage von Terrasse im 5. Obergeschoss
zum Flachdach, Z7, Allreal Office AG, Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark

In der Ey anstelle 20b, 20c, Langgrütweg 86, Langgrütweg anstelle 88, 88a, 90, 92,
Triemlistrasse 45, Zwei Ersatzneubauten für die Schulanlagen Triemli und In der Ey mit
Dreifachturnhalle, Aussensportanlagen, Schulgärten mit Hühnern, diverse Nebengebäude,
21 Parkplätze im Freien (im Inventar Denkmalpflege), Teil einer Arealüberbauung), FP
Oe4F, Stadt Zürich, Amt für Hochbauten, Lindenhofstrasse 21

Kreis 11

Berninaplatz 2, Abänderung zur bewilligten Umnutzung Gewerberaum zu Brauerei mit
Gastwirtschaft, Ansaughut Aussenluft auf Dach, W5, (erhöhte AZ), Leibachers vergorene
Getränke GmbH, Nürenbergstrasse 21

Hofwiesenstrasse 350 / Franklinstrasse, Wandmontierter Werbebildschirm bei Anlieferung
südwestseitig des Gebäudes (Franklinstrasse) anstelle bestehender Werbeanlagen, Z7,
Goldbach Neo OOH AG, Bösch 67, 6331 Hünenberg

Schaffhauserstrasse 351, Innere Umbauten, Ausbau des 2. Dachgeschosses und
Balkonvergrösserung hofseitig (im Inventar Denkmalpflege), QI5c, Peter Meier,
Kummrütistrasse 89, 8810 Horgen

Schärenmoosstrasse 115, 117, Vorentscheid betreffend Bestandesgarantie, Kompensation
anrechenbarer Geschossfläche, hindernisfreier Erschliessung und Wohnhygiene (2
Infotafeln anstelle von Aussteckung), Z6, Stiftung PWG, Postfach, Werdstrasse 36
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Wehntalerstrasse 357, Mieterausbau (Praxis TCM) und Umnutzung (Gewerbe zu Praxis),
Arealüberbauung, W4, TCM Glaubten GmbH, c/o Chunqing Huang, Michael-Maggi-Strasse
1
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

11 Strassenbauprojekte
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Nummer: 2024/0065

Kontakt: Dienstabteilung Verkehr

Temporäre Verkehrsvorschriften, Kreis 8
Wegen Kanal-, Werkleitungs- und Strassenbauarbeiten ergehen für die nachgenannte
Strasse etappenweise ab etwa 5. Februar 2024 bis Ende Dezember 2024 folgende
Verkehrsvorschriften:

Dufourstrasse
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten:
von der Bellerivestrasse nach der Fröhlichstrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Halteverbote

Jedes freiwillige Halten ist verboten:
beidseits der Fahrbahn zwischen der Bellerivestrasse und der Fröhlichstrasse, gemäss
örtlicher Signalisation.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem Aufstellen der Signale rechtsverbindlich.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Damit die Bauarbeiten termingemäss begonnen werden können, wird
Neubeurteilungsbegehren die aufschiebende Wirkung entzogen.

Die Verfügung und ein Übersichtsplan zum geplanten Vollzug der Verkehrsvorschriften
können im Anhang eingesehen werden.

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften

12 Verkehrsvorschriften
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Nummer: 2024/0049

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 7
Für nachstehende Verkehrswege ergehen zwecks Verbesserung der Qualität des
Velonetzes folgende Verkehrsvorschriften:

Pestalozzistrasse
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten, ausgenommen der Verkehr mit Fahr- und
Motorfahrrädern:
von der Zürichberg- nach der Steinwiesstrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Zürichbergstrasse
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten, ausgenommen der Verkehr mit Fahr- und
Motorfahrrädern:
von der Platten- nach der Pestalozzistrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem Aufstellen der Signale rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Pestalozzistrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 17.6.1970: Einbahnverkehr. Der Verkehr mit
Fahrzeugen ist in Richtung von der Zürichberg- nach der Steinwiesstrasse verboten.
In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 28.3.1973: Parkflächen. Das Stehenlassen von
Motorwagen ist gestattet (Längsparkierung) Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, aber nur 3 Stunden und auf Parkuhrfeldern gegen Gebühr:
auf dem talseitigen Fahrbahnrand zwischen der Steinwies- und der Irisstrasse (entspricht -2
Parkplätzen).
In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 26.3.1990: Parkflächen «Blaue Zone»,
Postleitzahl 8032 wird aufgehoben: im Abschnitt zwischen der Zürichberg- und der
Eleonorenstrasse (entspricht -4 Parkplätzen).

Zürichbergstrasse

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 17.10.1995: Parkflächen. Das Stehenlassen
von Motorwagen ist gestattet (Längsparkierung) Montag bis Freitag von 8.00 bis 19.00 Uhr,
Samstag von 8.00 bis 16.00 Uhr, aber nur bis 60 Minuten und auf Parkuhrfeldern gegen
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Gebühr: auf dem südlichen Fahrbahnrand zwischen der Pestalozzi- und der Plattenstrasse
(entspricht -5 Parkfeldern).
In der Verfügung der Polizeivorsteherin vom 27.6.2003: Einbahnverkehr. Der Verkehr mit
Fahrzeugen ist verboten: von der Platten- nach der Pestalozzistrasse.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
Verkehrsvorschriften können im Anhang eingesehen werden.

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften
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Nummer: 2024/0057

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10 und 11
Für nachstehende Verkehrswege ergehen zwecks Erhöhung der Qualität des Velonetzes
folgende Verkehrsvorschriften:

Schwertstrasse, Kreis 10
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten, ausgenommen der Verkehr mit Fahr- und
Motorfahrrädern:
von der Brunnwiesen- nach der Limmattalstrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Hugo-Koblet-Weg, Kreis 11
Einbahnverkehr

Der Verkehr mit Fahrzeugen ist verboten, ausgenommen der Verkehr mit Fahr- und
Motorfahrrädern:
von der Wallisellen- nach der Siewerdtstrasse, gemäss örtlicher Signalisation.

Kein Vortritt

Der Vortritt wird aufgehoben:
bei der Einmündung in die Siewerdtstrasse, gemäss örtlicher Signalisation und Markierung.

Die Verkehrsvorschriften werden mit dem Aufstellen der Signale, bzw. mit dem Anbringen
der Markierung, rechtsverbindlich.

Es werden aufgehoben:

Schwertstrasse, Kreis 10

Die Verfügung des Polizeivorstandes vom 2.12.1937: Einbahnverkehr. Auf der
Schwertstrasse ist der Verkehr mit Fahrzeugen in der Richtung von der Brunnwiesen- nach
der Limmattalstrasse verboten (Einbahnverkehr).

Kirchenackerweg (neu: Hugo-Koblet-Weg), Kreis 11

In der Verfügung des Polizeivorstandes vom 11.10.1971: Einbahnverkehr. Der Verkehr mit
Fahrzeugen ist verboten: in Richtung von der Wallisellen- nach der Siewerdtstrasse.

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
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8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
Verkehrsvorschriften können im Anhang eingesehen werden.

 

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften

Ausgabe 4/2024 vom 24. Januar 2024 24/31

https://www.stadt-zuerich.ch/content/amtliche-mitteilungen/publikationen/2024/2024-4/ds-sid/2024-0057/_jcr_content/noteData/attachments/17048128999331/fileContent.res/1079391+Unterlagen+zu+den+Verkehrsvorschriften+Dienstabteilung+Verkehr+%C3%96ffnung+Einbahn+Schwertstrasse+Hugo-Koblet-Weg.pdf


Nummer: 2024/0060

Kontakt: Sicherheitsdepartement

Permanente Verkehrsvorschriften, Kreis 10
Für nachstehenden Verkehrsweg ergeht zur Schulwegsicherung folgende durch
Markierungen zu kennzeichnende Verkehrsvorschrift:

Imfeldstrasse
Halteverbot

Jedes freiwillige Halten ist verboten:
bei der Einmündung in die Nordstrasse, auf beiden Fahrbahnrändern südwestlich des
Fussgängerstreifens auf einer Länge von rund 5 m, gemäss örtlicher Markierung.

Die Verkehrsvorschrift wird mit dem Anbringen der Markierungen rechtsverbindlich.

Es wird aufgehoben:

Imfeldstrasse

In der Verfügung des Vorstehers des Polizeidepartements vom 7.12.1993: Parkflächen
«Blaue Zone», Postleitzahlkreis 8037 wird aufgehoben: am südöstlichen Fahrbahnrand
entlang der Liegenschaft Nr. 7 (entspricht -1 Parkplatz).

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen ab Publikation beim Stadtrat Zürich, Postfach,
8022 Zürich, schriftlich ein Begehren um Neubeurteilung eingereicht werden. Das Begehren
muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Wer ein Neubeurteilungsbegehren
stellt, muss glaubhaft darlegen, inwieweit ihm oder ihr aufgrund der verfügten
Verkehrsanordnung ein persönlicher Nachteil erwächst. Die Verfahrenskosten sind von der
unterliegenden Partei zu tragen.

Die Verfügung (inkl. Übersichtsplan zum geplanten Vollzug) und die Unterlagen zu den
Verkehrsvorschriften können im Anhang eingesehen werden.

 

Anhang

–– Unterlagen Verkehrsvorschriften
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Nummer: 2024/0066

Kontakt: Stadtpolizei

Verkehrsvorschriften Zürcher Fasnachtsveranstaltung
2024
Die Mitteilung beginnt auf der folgenden Seite, vorhandene Anhänge der Mitteilung werden
nachfolgend aufgeführt. nachfolgend aufgeführt. 
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Verkehrsvorschriften Zürcher Fasnachtsveranstaltung 2024

Für die Durchführung der Züri-Carneval-Parade vom Sonntag, 18. Februar 2024
ergehen die folgenden verkehrspolizeilichen Vorschriften:

Fahrverbote
Für den Fahrzeugverkehr sind gesperrt:

Sonntag, 18. Feb. 2024, 9.00 Uhr bis Sonntag, 18. Feb. 2024, ca. 19.00 Uhr
Fraumünsterstrasse
Stadthausquai
Lochmannstrasse
Börsenstrasse zwischen Bahnhofstrasse und Stadthausquai
Kappelergasse
Poststrasse
Münsterhof
Münsterbrücke

Sonntag, 18. Feb. 2024, 14.00 Uhr bis Sonntag, 18. Feb. 2024, ca. 18.00 Uhr
Limmatquai zwischen Utoquai und Central
Mühlegasse zwischen Zähringerstrasse und Limmatquai
Rudolf Brun Brücke
Bahnhofquai
Uraniastrasse zwischen Rudolf Brun-Brücke und Steinmühleplatz
Werdmühlestrasse zwischen Lindenhofstrasse und Uraniastrasse
Bahnhofstrasse zwischen Sihlstrasse und Uraniastrasse
Sihlstrasse ab Steinmühleplatz
Oetenbachgasse
Rennweg

Berechtigte Fahrten können je nach Zuschaueraufkommen gestattet werden.

Halteverbote
Das Stehenlassen von Fahrzeugen auf den nachgenannten Strassen und Plätzen
ist untersagt:

Sonntag, 18. Feb. 2024 ab 9.00 Uhr bis Sonntag, 18. Feb. 2024, ca. 19.00 Uhr
Fraumünsterstrasse
Stadthausquai
Lochmannstrasse
Börsenstrasse zwischen Bahnhofstrasse und Stadthausquai
Kappelergasse

Sonntag, 18. Feb. 2024 ab 13.00 Uhr bis Sonntag, 18. Feb. 2024, ca. 18.00 Uhr
Limmatquai zwischen Münsterbrücke und Rudolf Brun-Brücke
Uraniastrasse zwischen Rudolf Brun-Brücke und Bahnhofstrasse
Bahnhofstrasse zwischen Sihlstrasse und Uraniastrasse
Rennweg
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Eine grosse Anzahl Parkflächen auf den Umleitungsrouten müssen im Interesse einer
möglichst reibungslosen Verkehrsabwicklung vorübergehend aufgehoben werden. Die
Stadtpolizei Zürich bittet die Besucher Carneval Parade auf die Benützung der privaten
Motorfahrzeuge zu verzichten und stattdessen auf die öffentlichen Verkehrsmittel um-
zusteigen.

Der Fahrzeugverkehr wird umgeleitet und geregelt. An verbotenen Orten stehen gelas-
sene Fahrzeuge werden auf Kosten des Halters oder Lenkers abgeschleppt. Nichtbe-
achten dieser Anordnung hat die Bestrafung gemäss Strafbestimmungen des Bundes-
gesetzes über den Strassenverkehr (SVG) zur Folge.

Die Verkehrsvorschriften können im Internet unter www.stadtpolizei.ch/verkehrsmel-
dungen eingesehen werden.



Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

13 Weitere öffentliche Planauflagen und
Plangenehmigungen
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Nummer: 2024/0073

Kontakt: Amt für Städtebau

Denkmalschutz, Mattensteg, bei Sihlquai 41/45, Zürich 1-
Altstadt und Zürich 5-Industrie, Unterschutzstellung und
Feststellung
Der Stadtrat hat am 10.01.2024 (Beschluss Nr. 16) beschlossen:

Der Mattensteg (keine Versicherungsnummer) auf den Grundstücken Kat.-Nrn. AA8091,
IQ5417, IQ5394 (alter Standort) und IQ5393 (neuer Standort) in Zürich 1-Altstadt sowie
Zürich 5-Industrie ist ein Schutzobjekt i. S. v. § 203 Abs. 1 lit. c PBG und wird gemäss § 205
PBG unter Schutz gestellt.

Aus denkmalpflegerischer Sicht wird festgestellt, dass die Ausführung des im Beschluss des
Stadtrats Nr. 612/ 2022 beschriebenen und vom 5. November 2021 bis 6. Dezember 2021
öffentlich aufgelegten Projekts zum Neubau einer Brücke am bisherigen Standort des
Mattenstegs, sowie zur Sanierung und Verschiebung des Mattenstegs, mit dem
Schutzumfang des Schutzobjekts «Mattensteg» vereinbar ist.

Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen beim Baurekursgericht des Kantons Zürich,
8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben werden.

Dem Lauf der Rekursfrist und allfälligen Rechtsmitteln gegen diesen Beschluss kommt von
Gesetzes wegen keine aufschiebende Wirkung zu.

Der vollständige Beschluss kann während der Rekursfrist auf dem Amt für Baubewilligungen
(Planauflage), Amtshaus IV, Lindenhofstrasse 19, 8001 Zürich, Parterre, Büro 003, jeweils
Montag bis Freitag von 8.00 bis 9.00 Uhr eingesehen werden.

14 Natur- und Denkmalschutz
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Keine Mitteilung in dieser Ausgabe.

15 Weitere Beschlüsse und Verfügungen
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